
Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung für Haus-
und Grundbesitz einschließlich Umwelt-Kompaktversicherung in
der Firmen Immobilienversicherung SV 7588/05

I Was ist Gegenstand der Versicherung? Wann liegt ein
Versicherungsfall vor?

1. Die Haftpflichtversicherung bietet Ihnen Versiche-
rungsschutz im Rahmen des versicherten Risikos für den
Fall, dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus
ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts

von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch ge-
nommen werden.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-
denereignis geführt hat, kommt es nicht an.

2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz
statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung
der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender
Ersatzleistungen.

II. Was ist versichert?

Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus den im Ver-
sicherungsschein und seinen Nachträgen beschriebenen
Risiken.

 III. Auf welche Risiken ersteckt sich der Versicherungs-
schutz?

1. Erhöhung und Erweiterung

Der Versicherungsschutz umfasst Ihre gesetzliche Haft-
pflicht aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versi-
cherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Ri-
siken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Ge-
brauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen;

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhö-
hungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften.

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften sind
wir berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kün-
digungsrecht erlischt, wenn wir es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausüben, in welchem wir
von der Erhöhung Kenntnis erlangt haben.

Sie sind verpflichtet, uns auf unsere Aufforderung hin
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten
Risikos gegenüber den zum Zwecke der Beitragsbemes-
sung gemachten Angaben eingetreten sind. Diese Auffor-
derung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitrags-
rechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf
unseren Wunsch nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben
zu unserem Nachteil sind wir berechtigt, von Ihnen eine
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Bei-
tragsunterschiedes zu verlangen. Dies gilt nicht, wenn Sie
beweisen, dass Sie an der Unrichtigkeit der Angaben kein
Verschulden trifft.

Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Fest-
stellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verän-
derung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des
Eingangs der Mitteilung bei uns. Der vertraglich verein-
barte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten
werden.

Sollten Sie die Mitteilung nicht rechtzeitig abgeben, kön-
nen wir für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Ma-
chen Sie die Angaben nachträglich, findet eine Beitrags-
regulierung statt. Ein von Ihnen zuviel gezahlter Beitrag
wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten
Beitrags erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für meh-
rere Jahre.

2. Vergabe von Leistungen

Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus der Ver-
gabe von Leistungen an Dritte, soweit diese Ihrem versi-
cherten Risiko entsprechen.

Nicht versichert ist die Haftpflicht der beauftragten Unter-
nehmer selbst bzw. deren Personal.

3. Welche Personen sind mitversichert?

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

3.1 der durch Arbeitsvertrag von Ihnen mit der Verwal-
tung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung
beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus
Anlass der Ausführung dieser Verrichtung erhoben wer-
den;

der im Rahmen der Baueigenleistungen/Selbsthilfe un-
entgeltlich oder auf Gegenseitigkeit tätigen Personen für
Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung die-
ser Verrichtungen erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Be-
rufskrankheiten in Ihrem Betrieb gemäß dem Sozial-
gesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienst-
unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die
in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden;
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3.2 des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Be-
tätigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft
von Wohnungseigentümern;

3.3 des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.

4. Haus- und Grundbesitz / Vermietungen

Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht

4.1 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabear-
beiten);

4.2 als früherer Besitzer dieser Grundstücke aus § 836 Abs.
2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel be-
stand;

4.3 bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im
Sinne des Gesetzes vom 15.3.1951: Versicherungsnehmer
ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft
der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaftlichen
Eigentum.

4.4 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer IV. 3. - die
von Ihnen

als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch
Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts Ihres jeweiligen Vertragspartners
(Vermieter, Verleiher, Verpächter oder Leasinggeber) in
dieser Eigenschaft.

4.5 Eigentümergemeinschaften

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer IV. 5. in Ver-
bindung mit Ziffer IV. 4. (1) und (3) -

Ansprüche eines einzelnen Wohnungs- bzw. Teileigentü-
mers gegen den Verwalter;

Ansprüche eines einzelnen Wohnungs- bzw. Teileigentü-
mers gegen die Gemeinschaft der Eigentümer;

Gegenseitige Ansprüche von Wohnungs- bzw. Teileigen-
tümern bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der
Gemeinschaft.

Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-,
Sonder- und Teileigentum und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden.

4.6 Senkungen, Erdrutschungen

Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer IV. 12. (2) -
Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines Grund-
stücks (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines
Teiles eines solchen) oder Erdrutschungen.

Hinsichtlich Sachschäden an einem Grundstück und/oder
den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen gilt dies
jedoch nur, wenn es sich hierbei nicht um das Baugrund-
stück selbst handelt.

4.7 Abwässerschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer IV. 12. (1) - Ihre
gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden durch Abwäs-
ser und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

4.8 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeug-Anhänger

4.8.1 Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht aus Be-
sitz, Halten und Gebrauch von nicht versicherungspflich-
tigen

- Kraftfahrzeugen (z.B. Gabelstapler) mit nicht mehr
als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit;

- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als
20 km/h Höchstgeschwindigkeit;

- Kfz-Anhängern, soweit diese nicht in Verbindung mit
einem versicherungspflichtigen Zugfahrzeug ge-
braucht werden.

4.8.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fah-
rer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Sie sind verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten
Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Sie sind verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

4.9. Schiedsgerichtsvereinbarung

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Ein-
tritt eines Versicherungsfalles beeinträchtigt den Versi-
cherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden
Mindestanforderungen entspricht:

- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei
Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein
und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Ha-
ben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen
Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehö-
ren.

- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem
Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem
Versicherer

- die Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wurde). Das
anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss
der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.

- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und
begründet. In seiner Begründung sind die die Ent-
scheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche-
rer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unver-
züglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung
am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwir-
kung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen
Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl
des vom Versicherungsnehmer zu benennenden Schieds-
richters ist dem Versicherer eine entscheidende Mitwir-
kung einzuräumen.

4.10 Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer IV. 7. - Ihre ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung

von Land- oder Wasserfahrzeugen sowie Containern durch
oder beim Be- oder Entladen und wegen aller sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.

Für Schäden an Containern und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden besteht auch dann Versiche-
rungsschutz, wenn diese entstehen beim Abheben von
oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne
oder Winden zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt
nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von Ver-
kehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträ-
gen) sind.
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Sie haben bei jedem Versicherungsfall von der Schaden-
ersatzleistung 250 EUR selbst zu tragen.

4.11 Vermögensschäden

4.11.1 Datenschutz

Mitversichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschäden, die weder durch Personen- noch durch
Sachschäden entstanden sind, aus Versicherungsfällen,
die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen
durch Missbrauch personenbezogener Daten.

Eingeschlossen sind insoweit - abweichend von Ziffer IV.
4 (3) - auch gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versi-
cherten untereinander.

4.11.2 Sonstige Vermögensschäden

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages Ihre gesetz-
liche Haftpflicht wegen Vermögensschäden, die weder
durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden
sind, aus Versicherungsfällen, die während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sind. Diese Deckungs-
erweiterung findet für Ziffer VIII. "Umweltkompaktversi-
cherung" keine Anwendung.

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

4.11.2.1 durch von Ihnen (oder in Ihrem Auftrag oder für
Ihre Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte
Erzeugnisse, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leis-
tungen;

4.11.2.2 aus planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

4.11.2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

4.11.2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

4.11.2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung, sowie Rei-
severanstaltung;

4.11.2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Ge-
schäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

4.11.2.7 aus Rationalisierung und Automatisierung, Da-
tenerfassung, - speicherung, -sicherung und -wiederher-
stellung sowie Austausch, Übermittlung und Bereitstel-
lung elektronischer Daten;

4.11.2.8 aus der Verletzung von gewerblichen Schutz-
rechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

4.11.2.9 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlägen;

4.11.2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als
ehemalige und gegenwärtige Mitglieder von Vorstand,
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer ver-
gleichbarer Leitungs- und Aufsichtsgremien/-organen im
Zusammenhang stehen;

4.11.2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen
oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger be-
wusster Pflichtverletzung;

4.11.2.12 aus Abhandenkommen von Sachen, auch z.B.
von Geld, bargeldlosen Zahlungsmitteln, Wertpapieren,
Sparbüchern, Urkunden, Schmucksachen und sonstigen
Wertsachen;

4.11.3 Versicherungssumme / Maximierung

Die Versicherungssumme beträgt je Versicherungsfall
1.000.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt

2.000.000 EUR.

 IV. Welche Ansprüche sind von der Versicherung ausge-
schlossen? (Ausschlüsse)

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von
Ihrer Versicherung ausgeschlossen:

1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den vorsätzlich herbeigeführt haben;

2. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von
deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben;

3. Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder
Zusagen über den Umfang Ihrer gesetzlichen Haftpflicht
hinausgehen;

4. Haftpflichtansprüche

(1) von Ihnen selbst oder der in Ziffer IV. 5. benannten
Personen gegen die Versicherten;

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben
Versicherungsvertrages;

(3) zwischen mehreren Versicherten desselben Versiche-
rungsvertrages;

5. Haftpflichtansprüche gegen Sie

(1) aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag versicherten Personen gehören.

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel,
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden
sind);

(2) von Ihren gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn Sie geschäftsunfähig oder beschränkt geschäftsfä-
hig sind, oder wenn Sie unter gesetzlicher Betreuung ste-
hen;

(3) von Ihren gesetzlichen Vertretern, wenn Ihr Unterneh-
men in der Rechtsform einer juristischen Person des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts oder eines nicht rechtsfä-
higen Vereins geführt wird;

(4) von Ihren unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn Ihr Unternehmen in der Rechtsform einer
Offenen Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft
oder Gesellschaft des bürgerlichen Rechts geführt wird;

(5) von Ihren Partnern, wenn Ihr Unternehmen in der
Rechtsform einer eingetragenen Partnerschaftsgesell-
schaft geführt wird;

(6) von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern;

zu Ziffer IV. 4. und Ziffer IV. 5.: 

Die Ausschlüsse unter Ziffer IV. 4. und Ziffer IV. 5. (2) bis
(6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von An-
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gehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in
häuslicher Gemeinschaft leben.

6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sa-
chen und wegen aller sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, wenn Sie diese Sachen gemietet, geleast,
gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt
haben oder diese Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind;

7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sa-
chen - soweit nicht gemäß Ziffer III. 1. Versicherungsschutz
gewährt wird - und wegen aller sich daraus ergebenden
Vermögensschäden, wenn

(1) die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Be-
förderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbe-
weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der
Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass Sie diese
Sachen zur Durchführung einer gewerblichen oder beruf-
lichen Tätigkeit (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialab-
lagefläche und dgl.) benutzt haben; bei unbeweglichen
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sa-
chen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung
betroffen waren;

(3) die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit entstanden sind und sich diese Sachen oder
sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt deren
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn Sie
beweisen, dass Sie zum Zeitpunkt der Tätigkeit offen-
sichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung
von Schäden getroffen hatten;

zu Ziffer IV. 6. und Ziffer IV. 7.: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer IV. 6.
und Ziffer IV. 7. in der Person von Ihren Angestellten, Ar-
beitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauf-
tragten gegeben, entfällt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl für Sie als auch für andere durch
den Versicherungsvertrag versicherte Personen.

8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an von Ihnen her-
gestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sons-
tigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Liefe-
rung oder Leistung liegenden Ursache und wegen aller
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt
auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangel-
haften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung
der Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte in Ihrem Auftrag oder für Ihre Rechnung die Her-
stellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder
sonstigen Leistungen übernommen haben;

9. Haftpflichtansprüche aus im Ausland (d.h. außerhalb
Deutschlands) vorkommenden Schadenereignissen; An-
sprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mit-
versichert;

10. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest,
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-
ren sind;

11. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit
energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von
radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen);

12. Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche ent-
stehen durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer
handelt;

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen;

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-
wässer;

13. Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung,
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sons-
tigen Diskriminierungen;

14.Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus
der Übertragung einer Krankheit durch Sie resultieren.
Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der
Ihnen gehörenden, von Ihnen gehaltenen oder veräußer-
ten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versi-
cherungsschutz, wenn Sie beweisen, dass Sie weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben.

15. Kraftfahrzeuge, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die Sie,
ein Mitversicherter oder eine von Ihnen oder den Mitver-
sicherten bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhän-
gers verursachen, soweit nicht nach Ziffer III. 4.8 Versi-
cherungsschutz besteht.

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die Sie,
ein Mitversicherter oder eine von Ihnen oder den Mitver-
sicherten bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für
die Sie oder ein Mitversicherter als Halter oder Besitzer
eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (d.h. für Sie selbst als Versicherungsnehmer oder für
einen Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

Eine Tätigkeit von Ihnen bzw. der anderen vorgenannten
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser
Bestimmung, wenn weder Sie noch die anderen vorge-
nannten Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs
sind und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb ge-
setzt wird.

16. Luft- und Raumfahrzeuge
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die Sie,
ein Mitversicherter oder eine von Ihnen oder den Mitver-
sicherten bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen
oder für die Sie oder ein Mitversicherter als Halter oder
Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch ge-
nommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (d.h. für Sie selbst als Versicherungsnehmer oder für
einen Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lie-
ferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen
für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile er-
sichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge be-
stimmt waren,

- Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion,
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, und zwar wegen
Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit die-
sen beförderten Sachen, der Insassen und wegen al-
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ler sich daraus ergebenden Vermögensschäden so-
wie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder
Raumfahrzeuge.

17. Verändern der Grundwasserverhältnisse
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus dem Verändern der
Grundwasserverhältnisse.

18. Besitz oder Betrieb von Bahnen
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus dem Eigentum, Be-
sitz, Betrieb oder Führen von Bahnen (außer Seil-,
Schwebe- und Feldbahnen zur Beförderung von Sachen
auf Betriebsgrundstücken) sowie aus der selbständigen
und nicht selbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb.

19. Sprengstoffe und Feuerwerke
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Herstellung,
Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen oder
aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus
Veranstalten oder Abbrennen von Feuerwerken.

20. Entschädigungen mit Strafcharakter
Nicht versichert sind Ansprüche auf Entschädigung mit
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary
damages.

V. Welchen Umfang hat Ihr Versicherungsschutz?

1. Welche Leistungen können Sie von uns erwarten? In
welchem Umfang sind wir im Versicherungsfall bevoll-
mächtigt?

1.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schaden-
ersatzansprüche und Ihre Freistellung von berechtigten
Schadenersatzansprüchen.

Berechtigt sind Schadenersatzansprüche dann, wenn Sie
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnis-
ses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet sind
und wir hierdurch gebunden sind. Anerkenntnisse und
Vergleiche, die von Ihnen ohne unsere Zustimmung abge-
geben oder geschlossen wurden, binden uns nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-
standen hätte.

Ist Ihre Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wir-
kung für uns festgestellt, haben wir Sie binnen zwei Wo-
chen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

1.2 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadenersatzansprüche
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen in Ihrem Namen
abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über Schadenersatzansprüche gegen Sie, sind wir
zur Prozessführung bevollmächtigt. Wir führen den
Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten.

1.3 In dem Fall, dass wir in einem Strafverfahren wegen
eines Schadensereignisses, das einen unter den Versi-
cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für Sie
wünschen oder genehmigen, tragen wir die gebührenord-
nungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten
höheren Kosten des Verteidigers.

1.4 Erlangen Sie oder ein Versicherter das Recht, die Auf-
hebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu for-
dern, sind wir zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

2. Welche Grenzen gelten für unsere Entschädigungslei-
stung?

2.1 Die von uns zu leistende Entschädigung ist bei jedem
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungs-
summen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflich-
tige Personen erstreckt.

2.2 Es kann vereinbart werden, dass wir die Versiche-
rungsleistung auf ein Mehrfaches der vereinbarten Versi-
cherungssumme begrenzen.

2.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese

- auf derselben Ursache,

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sach-
lichem und zeitlichem Zusammenhang

oder

- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln be-
ruhen.

2.4 Falls besonders vereinbart, beteiligen Sie sich bei je-
dem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein
festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung
(Selbstbehalt).

2.5 Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die
Versicherungssummen angerechnet.

2.6 Übersteigen die berechtigten Schadenersatzansprü-
che aus einem Versicherungsfall die Versicherungssum-
me, tragen wir die Prozesskosten im Verhältnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

2.7 Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Ver-
sicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger son-
stiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch ver-
bleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, wird die
zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungs-
summe bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente von uns erstattet.

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an
laufenden Rentenzahlungen beteiligen müssen, wenn der
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die
nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restver-
sicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leis-
tungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt.

2.8 Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich an Ihrem Verhalten scheitert, haben wir für den
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an
Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen.

VI. Was müssen Sie tun, um Ihren Versicherungsschutz
nicht zu gefährden (Obliegenheiten)?

1. Welche Obliegenheiten bestehen für Sie vor Eintritt des
Versicherungsfalles?

Besonders gefahrdrohende Umstände müssen Sie auf un-
ser Verlangen innerhalb angemessener Frist beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung

FSV--7588Z0 (0/05) 1.08, Seite 5



unserer beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein
Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.

2. Welche Obliegenheiten bestehen für Sie nach Eintritt
des Versicherungsfalles?

2.1 Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich anzuzei-
gen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche er-
hoben wurden.

2.2 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und
Minderung des Schadens sorgen. Dabei sind unsere Wei-
sungen zu beachten, soweit dies für Sie zumutbar ist. Sie
sind verpflichtet, uns ausführliche und wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Schadener-
mittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände,
die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür an-
geforderten Schriftstücke übersandt werden.

2.3 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein
staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder
Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben Sie dies
ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

2.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von
Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz müssen Sie
fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung unsererseits be-
darf es nicht.

2.5 Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich gel-
tend gemacht, müssen Sie uns die Führung des Verfahrens
überlassen. Wir beauftragen in Ihrem Namen einen
Rechtsanwalt. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die an-
geforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

3. Welche Versicherungssummen, welche Jahreshöchst-
ersatzleistungen (Maximierung) gelten? Was gilt hinsicht-
lich eines Selbstbehalts?

3.1 Es gelten die im Versicherungsschein und seinen
Nachträgen ausgewiesenen Versicherungssummen je
Versicherungsfall und unsere Höchstersatzleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

3.2 Soweit nach den sonstigen Vertragsbestimmungen für
bestimmte Risiken eine Selbstbeteiligung vereinbart ist,
findet diese Anwendung.

VII. Welche weiteren Bestimmungen sind zu beachten?

1. Was gilt hinsichtlich der mitversicherten Personen?

1.1 Erstreckt sich die Versicherung auch oder ausschließ-
lich auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als
Sie selbst, sind alle für Sie geltenden Bestimmungen auf
diese Versicherten entsprechend anzuwenden.

1.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag steht ausschließlich Ihnen zu. Sie bleiben neben dem
Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich.

2. Dürfen Sie den Anspruch aus dem Versicherungsvertrag
an einen Dritten abtreten?

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen
Feststellung ohne unsere Zustimmung weder abgetreten
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig.

VIII. Wie ist das Umwelthaftpflichtrisiko versichert? (Um-
weltkompaktversicherung)

1. Was ist Gegenstand der Versicherung?

1.1 Versichert ist - abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB -
Ihre gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts we-
gen Personen- oder Sachschäden durch Umwelteinwir-
kung.

Eingeschlossen ist gemäß Ziffer 2.1 AHB Ihre gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziffer
2.1 AHB aus der Verletzung von Aneignungsrechten, des
Rechts am eingerichteten oder ausgeübten Gewerbebe-
trieb oder wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder
-befugnissen durch Umwelteinwirkung. Diese Vermögens-
schäden werden wie Sachschäden behandelt.

1.2 Ein Schaden entsteht durch eine Umwelteinwirkung,
wenn er durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck,
Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erschei-
nungen verursacht wird, die sich in Boden, Luft oder Was-
ser ausgebreitet haben. Schäden durch Brand oder Explo-
sion gelten als Schäden durch Umwelteinwirkung.

1.3 Die Vertragsbestimmungen gemäß Teil B gelten mit
Ausnahme von Ziffer 3 und Ziffer 4 auch für Teil C.

1.4 Für Versicherungsfälle im Ausland oder bei mitversi-
cherten Ansprüchen, die im Ausland geltend gemacht
werden, gelten insbesondere Teil B Ziffer 1.12 und Teil A
Ziffer 5; der Versicherungsfallbegriff richtet sich nach Teil
C Ziffer 4.

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - Ihre
gesetzliche Haftpflicht wegen im europäischen Ausland
eintretender Versicherungsfälle, die auf den Betrieb einer
versicherten Anlage im Sinne von Ziffer 2 in der Bundes-
republik Deutschland zurückzuführen sind. Nicht versi-
chert sind Anlagen im Ausland.

2. Auf welche Risiken erstreckt sich Ihr Versicherungs-
schutz?

Im Rahmen der Bedingungen erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auf

2.1 alle Ihre Anlagen oder Risiken mit Ausnahme

2.1.1 der Lagerung in Anlagen mit einem Gesamtfas-
sungsvermögen von mehr als 500 l Heizöl, mehr als
500 l Kraftstoff, mehr als 500 kg Gas je Betriebsgrundstück;

2.1.2 der Lagerung von insgesamt mehr als 10 Tonnen
Altöl, gefährlicher Stoffe oder gefährlicher Zubereitungen
je Betriebsgrundstück (die Lagerung von Heizöl, Kraftstoff
oder Gas richtet sich nach Ziffer 2.1.1). Als gefährlich gel-
ten Stoffe oder Zubereitungen im Sinne des § 3 a Chemi-
kaliengesetz;

2.1.3 der Direkteinleitung (Einbringen, Einwirken) von
Stoffen in ein Gewässer sowie des Betreibens von Klär-
werken oder Abwasserbehandlungsanlagen; einge-
schlossen sind jedoch das Betreiben von oder die Direkt-
einleitung über Leichtstoff- oder Schwerstoffabscheider;

2.1.4 von Anlagen zur Verwertung oder Beseitigung von
Abfällen sowie Deponien;

2.1.5 von Anlagen, die in einem förmlichen Genehmi-
gungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 10
Bundesimmissionsschutz-Gesetz (BImSchG) zu genehmi-
gen sind oder einer Deckungsvorsorge unterliegen;
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2.1.6 von Anlagen oder Einrichtungen, die hochfrequente
elektromagnetische Strahlungen aussenden (z.B. Mobil-
funk- oder Sendeanlagen/-masten).

Für die Lagerung von Heizöl, Gas oder Kraftstoffen über
die in Ziffer 2.1.1 angegebenen Mengen kann nach geson-
derter Vereinbarung (Dokumentierung im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen) Versicherungsschutz
vereinbart werden.

Für die übrigen nicht mitversicherten Anlagen oder Risi-
ken (Ziffer 2.1.2 - 2.1.6) kann in einem gesonderten Versi-
cherungsvertrag Versicherungsschutz vereinbart werden;

2.2 die Verwendung von Stoffen im räumlichen oder ge-
genständlichen Zusammenhang mit versicherten Anla-
gen/Risiken (z.B. innerbetrieblicher Transport vom Lager
zum Einsatzort) oder auf Stoffe, die in Abwässer und mit
diesen in Gewässer gelangen, ohne in diese eingebracht
oder eingeleitet zu sein;

2.3 die Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demon-
tage, Instandhaltung oder Wartung von in Ziffer 7.10 (b) (2)
2. Absatz AHB beschriebenen Anlagen oder ersichtlich für
solche Anlagen bestimmte Teile, wenn Sie nicht selbst In-
haber der Anlagen sind. Aufwendungen vor Eintritt des
Versicherungsfalles werden unter den dort genannten
Voraussetzungen ersetzt, sofern Regressansprüche des
Inhabers der Anlage gegen Sie bestehen (Umwelt-Re-
gressrisiko);

2.4 - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - Schäden durch Brand
oder Explosion und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden (Mietsachschäden durch Brand oder Explo-
sion)

2.4.1 an anlässlich von Dienst- oder Geschäftsreisen ge-
mieteten Räumen;

2.4.2 an für sonstige betriebliche Zwecke gemieteten, ge-
pachteten (nicht geleasten) Gebäuden oder Räumen.

Unter Anrechnung auf die vereinbarte Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie unsere Jahreshöchst-
ersatzleistung beträgt die Versicherungssumme je Versi-
cherungsfall 1.000.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
2.000.000 EUR;

2.4.3 an für betriebliche Zwecke gemieteten oder gelie-
henen (nicht geleasten) beweglichen Sachen.

Unter Anrechnung auf die vereinbarte Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie unsere Jahreshöchst-
ersatzleistung beträgt die Versicherungssumme je Versi-
cherungsfall 50.000 EUR. Die Höchstersatzleistung für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt
100.000 EUR.

2.4.4 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

- von Ihren Gesellschaftern oder deren Angehörigen;

- von Ihren gesetzlichen Vertretern oder solchen Per-
sonen, die Sie zur Leitung oder Beaufsichtigung des
versicherten Betriebes oder eines Teils desselben
angestellt haben oder deren Angehörigen;

- von Unternehmen, die mit Ihnen oder Ihren Gesell-
schaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind
oder unter einer einheitlichen unternehmerischen
Leitung stehen;

- die als Rückgriffsansprüche unter den Regressver-
zicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei
übergreifenden Versicherungsfällen fallen.

3. Was gilt für Erhöhung, Erweiterung und Vorsorgeversi-
cherung?

Der Versicherungsschutz erlischt für diejenigen versi-
cherten Anlagen, die durch Erhöhung der Lagermenge
oder Leistungsgrenzen den Ausnahmen gemäß den Zif-
fern 2.1.1 - 2.1.5 zuzuordnen sind; die Bestimmungen der
Ziffer 3.1 (2) AHB über Erhöhungen oder Erweiterungen,
der Ziffern 3.1 (3) und 4 AHB sowie Teil A Ziffer 4 über die
Vorsorgeversicherung finden insoweit keine Anwendung.

4. Was ist Versicherungsfall? Was gilt für Aufwendungen
vor Eintritt des Versicherungsfalles?

4.1 Der Versicherungsfall

Versicherungsfall ist - abweichend von Ziffer 1.1 AHB - die
nachprüfbare erste Feststellung des Personenschadens
(Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Men-
schen), Sachschadens (Beschädigung oder Vernichtung
von Sachen) oder eines gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten
Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen son-
stigen Dritten oder Sie selbst.

Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht
darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder
Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung
von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

4.2 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

4.2.1 Wir ersetzen, auch ohne dass ein Versicherungsfall
eingetreten ist,

- nach einer Störung des Betriebes oder

- aufgrund behördlicher Anordnung

Ihre Aufwendungen für Maßnahmen zur Abwendung oder
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Per-
sonen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 2. Absatz mitversi-
cherten Vermögensschadens. Die Feststellung der Stö-
rung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müs-
sen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei
maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

4.2.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen
im Sinne der Ziffer 4.2.1 werden unter den dort genannten
Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernom-
men, dass die Maßnahmen durch Sie oder im Wege der
Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

4.2.3 Sie sind verpflichtet,

4.2.3.1 uns die Feststellung einer derartigen Störung des
Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich
anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Auf-
wendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig
und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu mindern und auf unser
Verlangen fristgemäß Widerspruch gegen behördliche
Anordnungen einzulegen oder

4.2.3.2 sich mit uns über die Maßnahmen abzustimmen.

4.2.4 Verletzen Sie eine der in Ziffer 4.2.3 genannten Ob-
liegenheiten vorsätzlich, werden Ihnen im Rahmen des für
Aufwendungen gemäß Ziffer 4.2.5 vereinbarten Gesamt-
betrages nur die notwendigen und objektiv geeigneten
Aufwendungen ersetzt.

Verletzen Sie eine der in Ziffer 4.2.3 genannten Obliegen-
heiten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, etwaige über
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere Ih-
res Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
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Eine Kürzung unterbleibt, wenn Sie nachweisen, dass kei-
ne grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleiben wir zum Ersatz et-
waiger über die notwendigen und objektiv geeigneten
Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.

4.2.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten
Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung
bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 EUR je Störung
des Betriebes oder behördlicher Anordnung ersetzt. Die-
ser Betrag bildet zugleich unsere Höchstersatzleistung für
ein Versicherungsjahr. Sie haben von den Aufwendungen
250 EUR selbst zu tragen.

4.2.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen
- auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der
Ziffer 4.2.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung,
Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung Ihrer Betriebs-
einrichtungen, Grundstücke oder Sachen (auch gemietete,
gepachtete, geleaste oder dgl.); auch für solche, die früher
in Ihrem Eigentum oder Besitz standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintre-
tenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mitversi-
cherten Vermögensschadens, falls Ihre Betriebseinrich-
tungen, Grundstücke oder Sachen, die von einer Umwelt-
einwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden
müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzu-
ziehen.

5. Welche Ansprüche sind vom Versicherungsschutz aus-
geschlossen (Ausschlüsse)?

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

5.1 wegen Schäden durch Verschütten, Abtropfen, Ab-
laufen, Verdampfen, Verdunsten wassergefährdender
Stoffe oder ähnliche Vorgänge, wenn dabei wasserge-
fährdende Stoffe in den Boden oder ein Gewässer ge-
langen, es sei denn, dass solche Vorgänge auf einer Be-
triebsstörung beruhen;

5.2 wegen Schäden durch betriebsbedingt unvermeidbare,
notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwir-
kungen; es sei denn, Sie erbringen den Nachweis, dass Sie
nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schaden-
ursächlichen Umwelteinwirkung unter den Gegebenheiten
des Einzelfalles die Möglichkeit derartiger Schäden nicht
erkennen mussten;

5.3 wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schä-
den;

5.4 wegen Schäden, für die Versicherungsschutz nach frü-
heren Versicherungsverträgen besteht oder hätte verein-
bart werden können;

5.5 wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass Sie
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke
erwerben oder in Besitz nehmen, die zu diesem Zeitpunkt
bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;

5.6 wegen Schäden, die durch von Ihnen hergestellte oder
gelieferte Erzeugnisse (ausgenommen Abfälle), durch Ar-
beiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen
(Produkthaftpflicht).

Dieser Ausschluss kommt im Rahmen des Versicherungs-
schutzes gemäß Ziffer 2.3 nicht zur Anwendung;

5.7 wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass
Abfälle

- ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmi-
gung,

- ohne Genehmigung oder unter Nichtbeachtung von
Auflagen oder Hinweisen des Verantwortlichen einer
Abfallentsorgungsanlage, insbesondere einer Depo-
nie oder Kompostierungsanlage,

- unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration,

- an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang
dafür behördlich genehmigt ist,

zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt werden;

5.8 gegen die Personen, die den Schaden dadurch verur-
sachen, dass diese

- bewusst von Gesetzen, Verordnungen, an Sie ge-
richtete, dem Umweltschutz dienende, behördliche
Anordnungen oder Verfügungen abweichen oder

- bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen
oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden
Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwen-
dung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder
Wartungen zu befolgen oder notwendige Repara-
turen bewusst nicht ausführen;

5.9 wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes
(Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;

5.10 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG),
soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grund-
stücken, deren Bestandteilen oder Zubehör und aller sich
daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen
Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114
BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- oder Kohlen-
säureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen;

5.11 wegen Schäden infolge der Veränderung der Lager-
stätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens;

5.12 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignis-
sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar
auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnahmen beruhen;
das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6. Welche Grenzen gelten für unsere Entschädigungslei-
stung?

6.1 Versicherungssumme/Maximierung

Es gelten die im Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen ausgewiesene Versicherungssumme je Versiche-
rungsfall und Höchstersatzleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres.

Für Versicherungsleistungen wegen Schäden durch Um-
welteinwirkung, die nicht Folge einer plötzlichen und un-
fallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungs-
vertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemä-
ßen Betriebes sind, beschränkt sich unsere Gesamtlei-
stung auf die dafür vereinbarte Versicherungssumme,
maximal jedoch auf 10.000.000 EUR pauschal für Per-
sonen- oder Sachschäden.

6.2 Serienschäden

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle

- durch dieselbe Umwelteinwirkung oder
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- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache
oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-
henden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen glei-
chen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher
oder zeitlicher Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser
Versicherungsfälle als eingetreten gilt. Ziffer 6.3 AHB gilt
als gestrichen.

6.3 Kumulfall

Besteht für mehrere, auf derselben Ursache beruhende
Versicherungsfälle für Sie Versicherungsschutz sowohl im
Rahmen des Vertragsteiles zum Betriebshaftpflichtrisiko,
als auch im Rahmen des Vertragsteiles zum Umwelthaft-
pflichtrisiko oder einer eigenständigen Umwelt-Haft-
pflichtversicherung, liegt ein Kumulfall vor. Dies gilt auch,
wenn für den betreffenden Versicherungsfall im Rahmen
des Vertragsteiles zum Umwelthaftpflichtrisiko mehrere
Versicherungssummen zur Verfügung stehen.

In diesem Kumulfall beschränkt sich unsere Gesamtlei-
stung auf die höhere der je Versicherungsfall vereinbarten
Versicherungssumme. Bei gleich hohen Versicherungs-
summen besteht Versicherungsschutz bis zur Höhe einer
Versicherungssumme (eine sich aus einer Grund- und ei-
ner evtl. bestehenden Anschlussversicherung zusam-
mensetzende Versicherungssumme gilt als eine Versi-
cherungssumme).

In diesem Fall gelten die Versicherungsfälle als in dem
Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Versicherungsfall
eingetreten ist.

Resultiert ein Versicherungsfall im Sinne des vorstehend
dargestellten Kumulfalles aus dem störungsfreien Nor-
malbetrieb einer Umweltanlage, beschränkt sich unsere
Gesamtleistung abweichend von der vorstehend getrof-
fenen Regelung generell auf die im Vertragsteil zum Um-
welthaftpflichtrisiko oder einer eigenständigen Umwelt-
Haftpflichtversicherung für diesen Fall vereinbarte Versi-
cherungssumme.

Sind für den Kumulfall unterschiedliche Selbstbehalte im
Rahmen des Vertragsteiles zum Betriebshaftpflichtrisiko
oder im Rahmen des Vertragsteiles zum Umwelthaft-
pflichtrisiko oder einer eigenständigen Umwelt-Haft-
pflichtversicherung vereinbart, kommt der höhere der
Selbstbehalte zur Anwendung. Ist nur in einem Vertrag-
steil oder einer eigenständigen Umwelt-Haftpflichtversi-
cherung ein Selbstbehalt vereinbart, kommt dieser zur
Anwendung.

6.4 Selbstbehalt
Sie haben bei jedem Versicherungsfall von der Schaden-
ersatzleistung 250 EUR selbst zu tragen; das gilt nicht bei
Schäden durch Brand oder Explosion.

7. Was gilt hinsichtlich der Nachhaftung?

7.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des voll-
ständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Ri-
sikos oder durch Kündigung, besteht der Versicherungs-
schutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1
mitversicherte Vermögensschäden weiter, die während
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber
zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maß-
gabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von drei
Jahren, vom Zeitpunkt der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses an gerechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in Höhe des unver-
brauchten Teils der Versicherungssumme des Versi-
cherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis
geendet hat.

7.2 Ziffer 7.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während
der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versi-
chertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass
auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos
abzustellen ist.

IX. Welche ergänzenden Bestimmungen haben Gül-
tigkeit?

Für die Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitz
gelten zusätzlich folgenden Regelungen der Bedingungen
für die Firmen Immobilienversicherung (BFIMO):

§ 15 (Beitragsanpassung), § 16 Nr. 1, § 18, § 23 Nr. 2 und 3
für die unter Ziffer VI. Ziff. 2.1 bis 2.5 der Haftpflichtversi-
cherung geregelten Obliegenheiten, § 24, § 28 Nr. 2, § 30,
§ 31, § 32.
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